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Änderung der Anmeldefristen für die weiterführenden Schulen 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 29. Mai 2019 hatten wir Ihnen angekündigt, dass die Anmeldezeit-

räume für die weiterführenden Schulen geändert werden sollen. Die Änderung der 

Übergreifenden Schulordnung ist nunmehr in Kraft getreten. § 12 Abs. 3 lautet jetzt: 

„(3) Die Eltern melden ihr Kind in der Zeit nach der Ausgabe der Halbjahreszeug-

nisse bis zum 5. März eines jeden Jahres bei der Schule an, für die sie sich ent-

schieden haben. An Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang melden die Eltern 

ihr Kind in der Zeit nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse bis zum 14. Feb-

ruar eines jeden Jahres an. Die oberste Schulbehörde kann Zeiträume festsetzen, 

die von den in Satz 1 und 2 genannten Zeiträumen abweichen. Die Eltern verwen-

den bei einer Anmeldung das von der Grundschule übergebene Formular und le-

gen das letzte Halbjahreszeugnis vor. Sie setzen die Grundschule von der Anmel-

dung in Kenntnis. Die Eltern sind nicht verpflichtet, der aufnehmenden Schule die 

Empfehlung der Grundschule zu übermitteln.“ 
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Für das Aufnahmeverfahren in der Integrierten Gesamtschule heißt es in § 13 Abs. 2: 

„(2) Für die Aufnahme in die Eingangsklasse der Orientierungsstufe legt die 

Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit den anderen Schulen im Ein-

zugsgebiet einen Anmeldetermin fest, der in der Zeit nach der Ausgabe der Halb-

jahreszeugnisse bis zum 14. Februar eines jeden Jahres liegt. Die oberste Schul-

behörde kann einen Zeitraum festsetzen, der von dem in Satz 1 genannten Zeit-

raum abweicht.“ 

Der Anmeldezeitraum beginnt damit einheitlich für alle Realschulen plus, Integrierte 

Gesamtschulen und alle Gymnasien nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. Für 

die Schularten bzw. -formen, deren Aufnahmekapazität beschränkt ist, endet der An-

meldezeitraum am 14. Februar eines jeden Jahres. 

Wie bisher können Schulen zur besseren Organisation und Beratung der Eltern einen 

oder mehrere Anmeldetermine innerhalb des Anmeldezeitraums festlegen. Gymna-

sien mit neunjährigem Bildungsgang und Realschulen plus müssen Anmeldungen 

aber stets bis zum 5. März annehmen, sie sollten deshalb jedenfalls auch Anmeldeter-

mine nach dem 14. Februar anbieten. Dies ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die 

sich zunächst an einem Gymnasium mit achtjährigem Bildungsgang oder an einer In-

tegrierten Gesamtschule angemeldet hatten, dort aber wegen der begrenzten Kapazi-

tät nicht aufgenommen werden konnten, sich noch an einem Gymnasium mit neunjäh-

rigem Bildungsgang oder an einer Realschule plus anzumelden. 

Für Fragen zu den Änderungen stehen Ihnen die Fachabteilungen 4B und 4C des Bil-

dungsministeriums gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

   

Elke Schott    Bernhard Bremm 


